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8.9 Fundraising und Umsatz-
steuer

Udo Bungert

BFH Urteil v. 15.10.2009 XI R 52/06

Leitsatz

Leistungen aus „Mailing-Aktionen“ stellen dem Re-

gelsteuersatz unterfallende einheitliche sonstige

Leistungen dar.

Sachverhalt

Eine deutsche GmbH hatte für eine gemeinnützige Or-

ganisation Anschriften angekauft, hieraus potentielle

Spender ausgewertet, Serienbriefe mit der Bitte um

Spenden geschrieben, diese gekennzeichnet um er-

mitteln zu können, welche Briefe zu Spenden geführt

haben und die Anschriften von Spendern neu zu-

sammengestellt, um diese „Treffer“ dann für weitere

Spendenbriefe für einen späteren Zeitpunkt zu ver-

wenden. 

Streitig war, was die wesentliche Leistung war, 

• das Erstellen und der Versand der Briefe oder 

• die einheitliche Gesamtleistung der Mailingaktion

mit dem Effekt der Spender und der neuen Mitglie-

der.
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Da der Empfänger der Leistung eine ausländische ge-

meinützige Organisation war, war es hier besonders

kritisch, da je nach Ausgang die Leistung evtl. im Aus-

land erbracht worden und dann im Ausland Umsatz-

steuer angefallen wäre.

Entscheidungsgründe

Der BFH geht wie die Vorinstanz von einer einheit-

lichen Leistung aus, da es sich um eine einheitliche

Werbekampagne handelt. Der Leistungsempfänger

verfolge nicht die Lieferung eines Briefes, sondern

den sich aus den versendeten Briefen eintretenden Ef-

fekt, dass die Mitgliedschaften steigen und Spenden

eingehen. Es sei hingegen keine Lieferung von Infor-

mationsschriften. Damit kommt er im Ergebnis zu ei-

ner sonstigen Leistung nach § 3 Nummer 9 UstG, die

dem Regelsteuersatz unterliegt.

Erläuterung

Da hier eine Gesamtleistung durch den Fundraiser er-

bracht wurde, unterliegt diese dem Regelsteuersatz.

Das ist im Ergebnis richtig. 

Da in den meisten Fällen des Fundraising, d. h. wenn

die Leistung auf Spenden und nicht auf umsatzsteuer-

pflichtige Sponsoringleistungen ausgerichtet ist, kein

Vorsteuerabzug besteht, ist diese Entscheidung für die

gemeinnützige Körperschaft „teuer“. 

Verlagsleistungen unterliegen hingegen dem ermäßig-

ten Steuersatz. Wenn die Körperschaft also im bewor-

benen Bereich nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist,

Gesamtleistung

Verlagsleitsungen

ermäßigten Steuer-

satz
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